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V

Vorwort

Es geschieht nicht häufig, dass im „eigenen“Rechtsgebiet komplett neue Rege-
lungswerke entstehen. Die Idee, einen MiCAR-Kommentar zu verfassen, war
schnell geboren – und sämtliche angefragten Autoren waren sofort Feuer und
Flamme. Nicht klar war aber, welchen Umfang das Projekt annehmen würde.
Denn nachdem die bisherigen neuen Gesetze im Kryptobereich bestimmte Ni-
schen bedienten (DLT-Pilot) oder zwar inhaltlich anspruchsvoll, aber im Umfang
überschaubar waren (eWpG), sprengte MiCAR den Rahmen. Im Gesetzgebungs-
verfahren wuchs die Verordnung auf fast 150 Artikel an, die 165 Seiten im Amts-
blatt verschlangen. Hierzu würden sich über 50 zu erlassende Technische Regulie-
rungsstandards gesellen. Der Komplexitätsgrad des Kommentarprojekts erreichte
schnell luftige Höhen.

Umso froher sind der Verlag, meine Mitautoren und ich nun über das fertige
Werk. Uns alle eint mit MiCAR eine Hassliebe. Auf der einen Seite ist es bewun-
dernswert, mit welchem Tempo und auch welcher Chuzpe die Verordnung in kür-
zester Zeit zusammengebaut wurde. Die Europäische Union hat im Kryptobereich
Ernst gemacht und alle warten nun mit Spannung darauf, ob (je nach Lesart)
Europa vomweltweiten Kryptomarkt abgehängt wird oder einen neuen internatio-
nalen Standard setzt. Auch macht jedenfalls dem Unterzeichner das Arbeiten an
einem neuen Gesetz ganz einfach mehr Freude als das Zusammenschreiben der
zwölften Kommentierung zum Aktiengesetz. MiCAR ist insofern eine ideale
Spielwiese.

Gleichzeitig treibt die Verordnung Autoren in denWahnsinn. Verweise auf nicht
vorhandene Unterabsätze, die uneinheitliche Verwendung von Begriffen sowie
sinnverdreht aus anderen Rechtsakten übernommene Vorschriften – es liegt auf
der Hand, dass der Gesetzgeber an vielen Stellen wieder wird Hand anlegen müs-
sen. Die ersten Schritte wurden bereits unternommen, so ist nach einem ersten
„Bugfix“ inzwischen immerhin durchgehend von „Kryptowerte-Dienstleistun-
gen“ die Rede.

Dieses Werk ist auf dem Stand Oktober 2024. Es berücksichtigt die Änderungen
der MiCAR vom 2.5.2024 sowie 31.10.2024 und auch die ESMA-Empfehlungen
an die Kommission zum Erlass der Technischen Regulierungsstandards. Grundlage
auf deutscher Ebene ist die FinmadiG-Beschlussempfehlung des Bundestags-
Finanzausschusses vom 20.4.2024, die imDezember unverändert im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht wurde. Uns ist klar, dass bei Erscheinen dieses Buchs die Rechts-
lage schon wieder eine andere sein könnte. Aber manche Dinge lassen sich nicht
ändern.

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei meinem Team, namentlich Alex-
ander Betz, Markus Haufellner, Michael Primbs, Martine Pütz, Julia Berchten-
breiter, David Eichinger und Alexander Nitzke. Es war eine Menge Arbeit, und
Formatierungsarbeit ist nicht immer schön. Mit bemerkenswerter Gemütsruhe
unterstützten uns zudem Astrid Stanke und Stefanie Menzel aus dem Hause
C.H.Beck. Heroes do not always wear capes.

Vorliegend handelt es sich um einen Kommentar und nicht um ein Praxishand-
buch. Unsere Autoren haben unterschiedliche Vorstellungen von und Heran-
gehensweisen an Kryptomärkte. Eine Vereinheitlichung der Inhalte hat daher (ab-



Vorwort

VI

gesehen von der Terminologie) natürlich nicht stattgefunden. Es ist offensichtlich,
dass Bearbeiter verschiedener Abschnitte gänzlich unterschiedliche Standpunkte zu
offenen Streitfragen vertreten, beispielsweise zu Fragen des Schadensersatzes. Doch
dies ist gewollt. Möge sich der Leser vom besseren Argument überzeugen lassen.

Und die MiCAR-Reise ist noch nicht vorbei: die Autoren arbeiten bereits an
einer englischen Version.

München, im Dezember 2024 Philipp Maume
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